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Vorläufige Sp Q rt hallen ordnung
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Innerhalb des Schulgeländes hat der Hausmeister i'm Auftrag der Gemeinde Unterlüß und des
SchulËeiters das alleinige Hausrecht.

Die Gemeinde Unterlüß übernimmt gegenüber den Sportstättenbënutzern keine Haftung für
Schäden aller Art

3, Für selbst verschuldete Schäden haften die Benutzer.

4. Beim Lehr-, Übungs- und Veranstaltungsbetrieb muss ein verantwortlicher Leiter anwesend
sein

5. Technische Einrichtungen werden von Mitarbeitern der Gernein’de Unterlüß bedient.

6. Schuhe mit Stollen, Sportschuhe d:p -1 'h im Freien benutzt werden, sowie Straßenschuhe
beschädigen den Fußbodenbr?tar Jb sind in der Sporthalle ausschließlich
Hallenturnschuhe rriit heIler adel , ster Sohle zugelassen.

7. Die Trainingszeiten (ËeginD und Ende) girld aufgrund der im Trainingsplan festgelegten Zeiten
pünktlich einzuhalten.

8. Der Trainings- und Übungsbetrieb der einzelnen Sparten darf nur in Anwesenheit des
verantwortlichen ÜbungsleitersfTrainers oder dessen Stellvertreter durchgeführt werden.

9. Die ÜbungsleiterfTrainer haben nach BeendiguNg des Spielbetriebes dafür zu sorgen, dass
die Turnhalle aufgeräumt und sauber verlassen wird. Ebenfalls sind die benutzten Geräte in
einem sauberen Zustand an die dafür vorgesehenen Plätze zu bringen.

10, Jeder Übungsleiter[Trainer erhält für die ihm zu[. Verfügung stehenden Hallenteile (lt_

Belegungsplan), Umkleideräume, Sanitärenanlagen und entsprechenden Geräteräurne einen
Zugangsschlüssel. Für die Bereiche die it. Belegungsplan nicht benutzt werden. ist das
Betreten untersagt. Die Zugangsberechtigungen für die festgelegten Trainingsze}ten werden
über die Schließanlage geregelt.

11. Die Übungsleiter/Trainer haben jede Beschädigung der Turnhalle, Turngeräte oder
dazugehörigen Gegenstände im Hallenbuch einzutragen.

12. An der Außenumrandung des Spielfeldes haben sIch nur die Betreuer, Trainer und Spieler
aufzuhalten. Zuschauer haben sich auf der Tribüno aufzuhalten.

13. Werbung und Aushänge dürfen nur mIt vorherIger Absprache mit der GarnoirIde Unter laß
angebracht werden, dafür ist ausschIIeßIIch dIe Infotafel Im Eingangsbereich zu nutzen.

14. Dai Befahren des $chulgetänd©$ mIt Fahrzeugen aller Art ist untersagt, Fahrräder können auf
dem Parkplatz bbgestell! werden, Eine Haftung dafür wird nicht übernoniman.

' 45, Unbefugten Personen ist dër Aufenthalt während des TrainingsbetrIebes in d6r Hatte und in
den Fluren un}er86gt.

16. Das Bali8pi8len Jn den N§b6nräym§n, Fluren und RUf deIn $Ch\Itblof Ist verboten,

1 7. Daß verwenden von HaftIBili8in 811er Art z. B, GreifwaQtr§ lst velboten.

18. Da 6 Mitführen iaa Haustieren i 81 in der $pcINhalte nIcht 8riat ib!,

und Geny$6 . vor1 alkohßli6atr6n G$trärik#{1, $owiq <1w R4y.eben $tr8rlg, verboten. Die$ gilt
inßt>86andere für deb Tralräin9$138Vi$1> il) 4&a UrnkIekieräl#mn. Aki$naklrrlen vorn
Alkohalv8rt>at }löhnen auf gütiriKBe§r&a Antrag von der G8rneiß<tev8rw©ltyng UnEqrlöi} ©ft8ilt
werden. D.168 gilIJedaËh -nur für 1>68engere V§f#n$t#}.hrrwe II. Der V©ran$tQJtBf hgt hierbei
8ict+er .gu 8191'ten, da§ë Getränke .1$olli iß 48$ t'{8jlël\t®rekh IItilgßFl©Rtnleß werden,

Umkteid9kabinen #titnetralell.
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